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Verfahren

Der Rat beschloss am 9. September 2004, den Europdischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gemal
Artikel 262 des EG-Vertrags um Stellungnahme zu folgender Vorlage zu ersuchen:

"Vorschlag fiir einen Beschluss des Europdischen Parlaments und des Rates iiber die Durch-
fiihrung des Programms 'Jugend in Aktion'im Zeitraum 2007-1013"
(KOM(2004) 471 endg. - 2004/0152 (COD)).

Die mit der Vorbereitung der Arbeiten beauftragte Fachgruppe Beschéftigung, Sozialfragen, Unions-
biirgerschaft nahm ihre Stellungnahme am 18. Februar 2005 an. Berichterstatter war Herr
RODRIGUEZ GARCIA CARO.

Der Ausschuss verabschiedete auf seiner 415. Plenartagung am 9./10. Mérz 2005 (Sitzung vom
10. Mérz) mit 196 Stimmen ohne Gegenstimmen bei 3 Stimmenthaltungen folgende Stellungnahme:.

1. Einleitung

1.1 Die Européische Union hat seit 1988 im Rahmen der aufeinander folgenden Phasen des Pro-
gramms "Jugend fiir Europa", des Programms "Europdischer Freiwilligendienst" sowie des
laufenden Programms "Jugend" (das die Aktionen seiner Vorldufer einschliet) eine Reihe
von Maflnahmen zur Umsetzung von Artikel 149 Absatz 2 des EG-Vertrags eingeleitet, dem
zufolge die Tétigkeit der Gemeinschaft auf die Forderung des Ausbaus des Jugendaustauschs
und des Austauschs sozialpiddagogischer Betreuer abzielt.

1.2 Die nacheinander durchgefiihrten, spezifischen Programme im Jugendbereich genieen von
Anfang an hohe Anerkennung mit einer starken Beteiligung sdmtlicher Zielgruppen an den
einzelnen MaBBnahmen. Diese Programme haben es den Mitgliedstaaten erlaubt, ihre Anstren-
gungen in allen Aktionsbereichen zu koordinieren, in denen jungen Biirgerinnen und Biirgern
die Moglichkeit eroffnet wird, im Rahmen nicht arbeits- oder bildungsbezogener Austausche
zwischen den Teilnehmerldndern Kontakte zu kniipfen sowie Erfahrungen und Erkenntnisse
zu sammeln.

1.3 Mit der Bedeutung, die der Unionsbiirgerschaft in Artikel 17 und 22 des EU-Vertrags bei-
gemessen wird, wird die Rolle des Programms in der nahen Zukunft noch gestérkt. Im Mit-
telpunkt stehen hierbei die gezielte Forderung der aktiven Biirgerschaft junger Menschen und
die Stiarkung ihres Zugehorigkeitsgefiihls zu Europa.
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Die ersten beiden Phasen des Programms "Jugend fiir Europa" umfassten im Wesentlichen
zwel Arten von Aktionen: zum einen die direkte Unterstiitzung von Jugendprojekten im
Zusammenhang mit dem Austausch und der Mobilitdt junger Menschen zwischen Teilneh-
merlédndern, zum anderen die Studien- und Weiterbildungsaufenthalte von Jugendbetreuern.

In der dritten Phase (1995-1999) wurden die Austausch- und MobilitdtsmaBnahmen auf Dritt-
staaten ausgeweitet und die auf sozialpddagogische Betreuer ausgerichteten Aktionen fortge-
filhrt. Zudem wurden MaBnahmen eingefiihrt, um Aktivititen fiir Jugendliche, die zwischen-
staatliche Zusammenarbeit im Bereich der Jugendpolitik, die Durchfithrung von Informa-
tionskampagnen fiir Jugendliche sowie die Erforschung jugendbezogener Phdnomene zu for-
dern.

Durch das von 1998 bis 2002 laufende Programm "Européischer Freiwilligendienst" konnten
die Jugendinitiativen um spezifische Aktivititen der Freiwilligenarbeit und Solidaritdt im
Rahmen der Kooperationspolitik im Jugendbereich erweitert werden. Ziel war, junge Men-
schen in ihren Mitbestimmungsmoglichkeiten, ihrem Unternehmergeist und ihrer Eigenini-
tiative zu starken und sie mit dem européischen Gedanken vertraut zu machen.

Die Vorlduferprogramme im Jugendbereich wurden in das bis 2006 laufende Programm
"Jugend" integriert sowie im Hinblick auf die neuen Herausforderungen dynamisiert und
modernisiert. Neben der Fortfiihrung der Mobilitéts- und Kooperationsmainahmen sieht die-
ses Programm weitere konkrete Mafnahmen zur Forderung innovativer und kreativer, von
Jugendlichen initiierter Projekte vor.

In den letzten Jahren haben der Ministerrat und die Européischen Réte wiederholt und unmissver-
standlich darauf hingewiesen, dass die Kontinuitét des derzeitigen Programms gewéhrleistet blei-
ben muss. Auch das Européische Parlament hat sich an der Diskussion aktiv beteiligt und die
Kommission aufgefordert, ein Programm zu entwickeln, das das derzeitige ersetzen soll, um die
wachsenden Herausforderungen in der Jugendpolitik bewéltigen zu kdnnen.

Uber die Festlegungen in Artikel 149 des EG-Vertrags hinaus ist im Vertrag iiber eine Verfas-
sung fiir Europa vorgesehen, dass die Union die Beteiligung junger Menschen am demo-
kratischen Leben in Europa fordert.

Neben den vorgenannten Griinden (die fiir sich genommen bereits ausreichen, um die Fort-
fiihrung der MaBnahmen im Jugendbereich zu rechfertigen) haben die Zwischenbewertung
des derzeitigen Programms wie auch die 6ffentliche Anhorung durch die Kommission die
Notwendigkeit der Fortfithrung eines spezifischen Programms aufgezeigt, das die Kontinuitit
der Aktionen sicherstellt sowie die europdische Identitdt und eine aktive Biirgerschaft junger
Menschen fordert.

CESE 253/2005 (FR/ES) ML/AK/as e



1.9

2.1

2.2

23

-3-

All diese Aspekte haben zur Vorlage des Programms "Jugend in Aktion" fiir den Zeitraum
2007-2013 gefiihrt. Der EWSA wurde gemal Artikel 149 Absatz 4 des EG-Vertrags um
Stellungnahme zu dem diesbeziiglichen Kommissionsvorschlag ersucht.

Wesentlicher Inhalt des Kommissionsvorschlags

Im Mittelpunkt des Programms stehen

die Forderung der aktiven Beteiligung junger Menschen an der Zivilgesellschaft,
die Forderung der Toleranz, der Solidaritdt und des interkulturellen Dialogs unter Jugend-
lichen,

die Starkung der Unionsbiirgerschaft.

Die allgemeinen Ziele des Programms, die ihrerseits den MaBnahmen des Programms ent-

sprechen, sind folgende:

Forderung der aktiven Biirgerschaft junger Menschen im Allgemeinen und ihrer européi-
schen Biirgerschaft im Besonderen,

Entwicklung der Solidaritét junger Menschen zur Stirkung des sozialen Zusammenhalts
der Europdischen Union,

Forderung des gegenseitigen Verstidndnisses der Volker durch die jungen Menschen,
Beitrag zur Entwicklung der Qualitét der Systeme zur Unterstiitzung der Aktivititen jun-
ger Menschen und zur Entwicklung der Kompetenzen der Organisationen der Zivilgesell-

schaft im Jugendbereich,

Forderung der europdischen Zusammenarbeit in der Jugendpolitik.

Die (sich ausdriicklich auf jeweils eines der vorgenannten allgemeinen Ziele beziehenden)

Aktionen und MaBnahmen des Programms umfassen:

Jugend fiir Europa:

o Jugendaustausch,

o Unterstiitzung von Jugendinitiativen,

o Projekte der partizipativen Demokratie.

Europdischer Freiwilligendienst:

o Individueller européischer Freiwilligendienst,

o Europiischer Freiwilligendienst fiir Gruppen,

o Zusammenarbeit zwischen Zivil- und Freiwilligendiensten.
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e Jugend fiir die Welt:
o Zusammenarbeit mit den Nachbarldndern des erweiterten Europas,
o Zusammenarbeit mit anderen Landern.

e Sozialpddagogische Betreuer und Unterstiitzungssysteme:

o Forderung von auf europdischer Ebene im Jugendbereich titigen Einrichtungen,
o Unterstiitzung des Europédischen Jugendforums,

o Ausbildung und Vernetzung sozialpidagogischer Betreuer,

o Projekte zur Forderung von Innovation und Qualitét,

o Informationsmafnahmen fiir junge Menschen und sozialpddagogische Betreuer,
o Partnerschaften,

o Unterstiitzung der Programmstrukturen,

o Valorisierung.

e Unterstiitzung der politischen Zusammenarbeit:
o Begegnungen junger Menschen mit Verantwortlichen der Jugendpolitik,
o Unterstiitzung von Tétigkeiten zur Verbesserung des Verstidndnisses und des Wissens
im Jugendbereich,
o Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen.

Das Programm, das fiir den Zeitraum 2007-2013 geplant ist und mit Mitteln in Hohe von
915 Millionen Euro ausgestattet werden soll, richtet sich an junge Menschen im Alter zwi-
schen 13 und 30 Jahren.

Bemerkungen zum Kommissionsvorschlag

Der Européische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat sich bereits iiber die fritheren Pro-
gramme im Jugendbereich positiv geduBert. Ebenso begriiit er den jetzt vorliegenden Kom-
missionsvorschlag als Ganzes und die beabsichtigte Fortfiihrung der Gemeinschaftsaktion.

Seit 1986 hat sich der Ausschuss flir jugendspezifische MaBinahmen ausgesprochen, die er
durch Kritik und Anregung inhaltlich zu verbessern versucht hat. Der Ausschuss hat bisher
folgende einschldgige Stellungnahmen verabschiedet:

e Stellungnahme zum Vorschlag fiir einen Beschluss des Rates iiber ein Programm "Jugend

. 1,
in Europa";

CES 769/1986.
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e Stellungnahme zum "Vorschlag fiir einen Beschluss des Rates iiber ein Aktionsprogramm
zur Forderung des Austauschs und der Mobilitdt von Jugendlichen in der Gemeinschaft

Programm 'Jugend fiir Europa‘"z;

e Stellungnahme zum Vorschlag fiir einen Beschluss des Europdischen Parlaments und des

Rates iiber die dritte Phase des Programms "Jugend fiir Europa"3;

e Stellungnahme zum Vorschlag fiir einen Beschluss des Europdischen Parlaments und des

Rates zur Einfiihrung des Programms "Européischer Freiwilligendienst fiir Jugendliche"4;

e Stellungnahme zum Vorschlag fiir einen Beschluss des Europdischen Parlaments und des

Rates zur Einfithrung des Programms "Jugend"s;

e Stellungnahme zum Vorschlag fiir einen Beschluss des Europdischen Parlaments und des
Rates zur Einfiihrung des Programms zur Unterstiitzung europaweit titiger Jugendorgani-

. 6
sationen .

Der Ausschuss stellt mit Genugtuung fest, dass die Kommission im gesamten Vorschlag
Empfehlungen aus seiner Initiativstellungnahme zum Weillbuch "Jugendpolitik" aufgreift7.
Als Teil der europdischen Zivilgesellschaft ist der Ausschuss weiterhin entschlossen, als
Mittler zwischen der Zivilgesellschaft und den européischen Institutionen zu fungieren, indem
er seine Erfahrung und sein Fachwissen zu sdmtlichen Aktionen zum Wohle der Uni-
onsbiirger beisteuert.

Die MafBnahmen der Vorlduferprogramme im Jugendbereich werden fortgesetzt, was bedeu-
tet, dass sie — unabhingig von den in diesen Programmen festgelegten Zielen — weiterhin fiir
niitzlich und deshalb forderungswiirdig erachtet werden.

Zwar erkennt der Ausschuss die Notwendigkeit des Vorschlags und all seine positiven
inhaltlichen Aspekte an, er ist aber der Auffassung, dass es sich hier insgesamt eher um eine
Verldngerung der Aktionen des derzeitigen Programms handelt als um eine Initiative mit
innovativen Maflnahmen, die zur Verwirklichung des Hauptziels dieses Programms — der
Forderung der aktiven Biirgerschaft junger Menschen und ihres Zugehdrigkeitsgefiihls zu
Europa — beitragen konnten. Nach Auffassung des Ausschusses sollten dabei die im Rahmen
einiger Programmaktionen vorgesehenen wirklich innovativen Maflnahmen (z.B. die Unter

ABI. C 159 vom 17.6.1991.
ABL. C 148 vom 30.5.1994.
ABI. C 158 vom 26.5.1997.
ABI. C 410 vom 30.12.1998.
ABI. C 10 vom 14.1.2004.

ABIL C 116 vom 20.4.2001.
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Mittler zwischen der Zivilgesellschaft und den europäischen Institutionen zu fungieren,
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Zwar erkennt der Ausschuss die Notwendigkeit des Vorschlags und all seine positiven
inhaltlichen Aspekte an, er ist aber der Auffassung, dass es sich hier insgesamt eher um eine
Verlängerung der Aktionen des derzeitigen Programms handelt als um eine Initiative mit
innovativen Maßnahmen, die zur Verwirklichung des Hauptziels dieses Programms – der
Förderung der aktiven Bürgerschaft junger Menschen und ihres Zugehörigkeitsgefühls zu
Europa – beitragen könnten.
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stiitzung von Projekten der partizipativen Demokratie unter Aktion I) verstarkt werden. Dies
gilt konkret fiir die MaBnahmen im Zusammenhang mit der Veranstaltung von Gespriachen
zwischen Entscheidungstrdgern und Jugendlichen, der Einrichtung von Jugendparlamenten
oder der Durchfiihrung von Projekten zur Forderung der aktiven Biirgerschaft.

Ungeachtet dieses Hauptziels sollte das neue Programm auch im Einklang mit dem Konzept
des lebensbegleitenden Lernens in allen Lebensbereichen stehen. Die informelle Bildungser-
fahrung, die Jugendlichen im Rahmen des Programms ermdglicht wird, sollte andere durch
spezielle EU-Programme geforderte Formen der schulischen und beruflichen Bildung ergén-
zen.

Nach Auffassung des Ausschusses sollte eine neue Maflnahme in die Aktion "Unterstiitzung
der politischen Zusammenarbeit" aufgenommen werden, die folgende Aspekte umfasst: von
Jugendorganisationen veranstaltete Seminare, Konferenzen und Studienbesuche zu verschie-
denen Themen von europdischem Interesse fiir Jugendliche sowie einschlagige Machbar-
keitsstudien.

Die Vorausschitzung der Haushaltsmittel flir die im Programm vorgesehenen Aktionen
belduft sich auf 915 Millionen Euro in einem Zeitraum von sieben Jahren. Damit wird fast der
Betrag von 1 Milliarde Euro erreicht, den der Ausschuss fiir das Programm "Jugend" im
Zeitraum 2000-2006 als erforderlich erachtet hatte (faktisch werden die Mittel von ca.
657 Millionen Euro fiir das Programm "Jugend" auf 915 Millionen Euro fiir das Programm
"Jugend in Aktion" erhdht).

Diese positive Tatsache bedarf jedoch zweier Anmerkungen. Erstens betrdgt der Finanzie-
rungszeitraum des Programms "Jugend" finf Jahre, derjenige des Programms "Jugend in
Aktion" hingegen sieben Jahre. Zweitens besteht die Zielgruppe des gegenwirtigen Pro-
gramms aus 50 Millionen Jugendlichen, die des kiinftigen Programms hingegen aus 75 Milli-
onen.

Das bedeutet, dass pro Jugendlichen auch kiinftig 12 Euro vorgesehen sind und mithin nicht
der Betrag von 20 Euro erreicht wird, den der Ausschuss in seiner Stellungnahme zum Pro-
gramm "Jugend" empfohlen hat®. Somit ist insgesamt festzustellen, dass die Mittelausstattung
unzureichend bleibt.

Der Ausschuss mochte eine der Empfehlungen des Vorschlags, der auf der Zwischenbewer-
tung des Programms "Jugend" beruht, herausstellen. Er begriifit nachdriicklich, dass das neue
Programm zwar auf Jugendliche mit ganz unterschiedlichem Hintergrund abzielt, wobei den -
im weitesten Wortsinne - benachteiligten Jugendlichen besonders Rechnung getragen wird
(dabei muss unbedingt auf eine gleichméBige Verteilung der Mittel zwischen jungen Frauen
und jungen Ménnern geachtet werden). Der Ausschuss bekriftigt daher die bereits in seinen

ABI. C 410 vom 30.12.1998.
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Themen von europäischem Interesse für Jugendliche sowie einschlägige Machbarkeitsstudien.
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Diese positive Tatsache bedarf jedoch zweier Anmerkungen. Erstens beträgt der Finanzierungszeitraum
des Programms "Jugend" fünf Jahre, derjenige des Programms "Jugend in
Aktion" hingegen sieben Jahre. Zweitens besteht die Zielgruppe des gegenwärtigen Programms
aus 50 Millionen Jugendlichen, die des künftigen Programms hingegen aus 75 Millionen.
Das bedeutet, dass pro Jugendlichen auch künftig 12 Euro vorgesehen sind und mithin nicht
der Betrag von 20 Euro erreicht wird, den der Ausschuss in seiner Stellungnahme zum Programm
"Jugend" empfohlen hat8. Somit ist insgesamt festzustellen, dass die Mittelausstattung
unzureichend bleibt.
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ersten einschldgigen Stellungnahmen bekundete Unterstiitzung fiir benachteiligte Jugendliche.
Er mochte iiber den tatséchlichen Umfang der Beteiligung dieser Gruppe Jugendlicher an dem
Programm genau informiert werden.

Deshalb - und infolge der Empfehlungen auf der Grundlage der Zwischenbewertung des Pro-
gramms "Jugend" - erachtet es der Ausschuss fiir notwendig, die Resonanz des neuen Pro-
gramms "Jugend in Aktion" in der Offentlichkeit durch eine effiziente Informationsstrategie
zu verbessern. Dadurch sollen mehr Jugendliche und Organisationen von der Existenz des
Programms und seiner Aktionen erfahren. Diese Kampagne sollte unbedingt in allen Bil-
dungseinrichtungen, Arbeitsagenturen, Freizeitvereinen und Sportverbinden sowie in allen
Einrichtungen und Organisationen mit einem signifikanten Anteil von Jugendlichen durchge-
fiihrt werden, da sich hier die meisten Adressaten des Programms befinden.

Die Forderung des Konzepts der Unionsbiirgerschaft und die Stérkung des Zugehdorigkeitsge-
fiihls zu der stets enger zusammenwachsenden Europdischen Union sind Ziele, die der Aus-
schuss gutheilit. An diesen Zielen ist das Handeln der Union ausgerichtet. Einer der spezifi-
schen Aktionsbereiche der Union ist Gegenstand des in dieser Stellungnahme untersuchten
Kommissionsvorschlags.

In ihrer Mitteilung "Aktive Biirgerschaft konkret verwirklichen: Forderung der européischen
Kultur und Vielfalt durch Programme im Bereich Jugend, Biirgerbeteiligung, Kultur und audio-
visuelle Medien"’ betont die Kommission, dass es den Unionsbiirgern moglich sein muss, sich
zur Union zugehorig zu fiihlen. Sie stellt aber auch fest, dass viele Biirger die Union als rein
politisches und wirtschaftliches Gebilde empfinden, das ihnen fern und fremd ist.

Deshalb schlieBt sich der Ausschuss der Auffassung an, dass Mafinahmen dieser Art erfor-
derlich sind, die dieses Gefiihl der Unionsbiirgerschaft und der Unionszugehorigkeit férdern.
Gleichwohl miissen die Institutionen und die Mitgliedstaaten aber auch dariiber nachdenken,
inwiefern sie dafiir verantwortlich sind, dass diese Ziele nicht vollkommen erreicht werden
und dass ein Teil der Bevolkerung die Union als Verbund von Staaten ansehen, deren unter-
schiedliche Wirtschaftsinteressen stdndig in Einklang gebracht werden miissen.

Die Verbreitung von Werten, die auf Toleranz, Solidaritét, gegenseitigem Verstdndnis und
dem Dialog mit anderen Kulturen und zwischen Generationen beruhen, ist ein Ziel, das ent-
schlossen und riickhaltlos verfolgt und verwirklicht werden muss. Der Ausschuss befiirwortet
die MaBnahmen zur Forderung dieser im Kommissionsvorschlag ausdriicklich genannten
Werte.

Da das Programm speziell auf junge Menschen - konkret: auf Heranwachsende sowie auf
benachteiligte junge Erwachsene - ausgerichtet ist, vertritt der Ausschuss die Auffassung,
dass im Vorschlag bestimmte nicht beriicksichtigte, aber ebenfalls wichtige Werte besonders

KOM(2004) 154 endg.
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sind, die dieses Gefühl der Unionsbürgerschaft und der Unionszugehörigkeit fördern.

peil
Gleichwohl müssen die Institutionen und die Mitgliedstaaten aber auch darüber nachdenken,
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und dass ein Teil der Bevölkerung die Union als Verbund von Staaten ansehen, deren unterschiedliche
Wirtschaftsinteressen ständig in Einklang gebracht werden müssen.
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hervorgehoben werden sollten. Diese Werte, die fiir die Entwicklung junger Menschen zu
miindigen und aktiven Biirgern grundlegend sind, fulen auf Verantwortungsgefiihl, Zufrie-
denheit durch beruflichen Erfolg, Achtung der Regeln des sozialen Miteinanders usw. In einer
fortgeschrittenen Gesellschaft, in der die Biirger iiber ihre Rechte mit klaren und unmiss-
verstandlichen Botschaften informiert werden, ist es wichtig, jede Gelegenheit zu nutzen, um
diese Werte den Biirgern - vor allem den Jugendlichen - zu vermitteln. Das Programm
"Jugend in Aktion" kdnnte ein Mittel zur Forderung dieser Werte sein.

Die Bedeutung der sprachlichen Vielfalt in der Europdischen Union ist ein Zeichen ihres kul-
turellen Reichtums. Der Ausschuss hat wiederholt auf die Bedeutung hingewiesen, die das
Sprachenlernen fiir ein besseres wechselseitiges Kennen und Verstehen der Biirger der Mit-
gliedstaaten hat.

Deshalb sollte das Programm "Jugend in Aktion" auch zur Forderung des Sprachenlernens
beitragen, indem das Sprachenlernen ausdriicklich im Zusammenhang mit den allgemeinen
Zielen und den Einzelzielen des Programms genannt wird.

Der Ausschluss schlidgt vor, in Artikel 2 Absatz 3 des Vorschlags neben der kulturellen und
multikulturellen Vielfalt Europas auch die sprachliche Vielfalt anzuerkennen.

Dariiber hinaus sollte das Finzelziel in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe d) wie folgt definiert
werden: "Entwicklung des interkulturellen Lernens und des Sprachenlernens bei jungen
Menschen".

Einer der Aspekte des Programms, die fiir die Vermittlung von Werten an Jugendliche
bedeutsam sind, ist die Aktion "Europiischer Freiwilligendienst". Seit ihrer Einfithrung als
spezifisches Programm im Jahr 1998 ist diese Aktion eine wertvolles Instrument zur Forde-
rung der Solidaritdt unter Jugendlichen und zur Bereicherung ihrer Personlichkeitsentwick-
lung. Deshalb begriilt der Ausschuss das groBe Spektrum an EinzelmaBnahmen, die diese
Aktion umfasst. Auch stellt er erneut mit Zufriedenheit fest, dass die Kommission seine frii-
heren Empfehlungen zu diesem Thema beriicksichtigt hat.

Gleichwohl scheinen dem Ausschuss die fiir diese Aktion vorgesehenen Haushaltsmittel recht
hoch zu sein, denn die Zahl der Teilnehmer ist vergleichsweise gering (die Mittelausstattung
ist dem Finanzbogen im Anhang zum Vorschlag zu entnehmen). Andererseits gibt es
Informationen aus einzelnen Mitgliedstaaten, dass die Veranstalter die Nachfrage d
Jugendlichen nach freiwilligen Einsdtzen nicht decken konnen. Moglicherweise ist dies atr
die Antragserfordernisse und Effektivitit dieser Aktion zuriickzufiihren. Der Ausschuss
nimmt deshalb an, dass Aktion 1 "Jugend fiir Europa" eine stirkere Beteiligung bewirkt und
damit auch eine groflere Wirkung auf benachteiligte junge Menschen hat. Folglich sollte aus
Sicht des Ausschusses gepriift werden, ob die Gewichtung der Haushaltsmittel flir die einzel-
nen Aktionen dem Bedarf entspricht. Dabei sind die Moglichkeiten fiir eine Steigerung der
Effizienz einzelner Aktionen zu beriicksichtigen.
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Informationen aus einzelnen Mitgliedstaaten, dass die Veranstalter die Nachfrage der
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damit auch eine größere Wirkung auf benachteiligte junge Menschen hat.
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etwas wirr
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"Die Jugendpolitik sollte darauf abzielen, junge Menschen in alle Phasen des Entscheidungs-
prozesses einzubinden, um von ihren Erfahrungen aus erster Hand zu profitieren und sie als
aktive und verantwortungsbewusste Biirger anzuspornen." Dieser Satz aus den Empfehlungen
in der Initiativstellungnahme zum "Wei3buch: Jugendpolitik"10 enthélt eine umfassende Defi-
nition der Ziele, die als Bezugsrahmen fiir das Programm dienen konnen. Je besser diese Ziele
durch das Programm erreicht werden, desto besser ergdnzen sich die beiden wesentlichen
Prinzipien, die seinen Zielen zugrunde liegen: Biirgerschaft und Beteiligung.

Die Vergabe eines GroBteils der Aktivitidten des Programms an externe Stellen macht zuséitz-
liche Anstrengungen erforderlich, um Kohédrenz und Transparenz zu gewéahrleisten. Der Aus-
schuss befiirwortet zwar eine mdglichst blirgernahe Programmverwaltung, vertritt aber auch
die Position, dass die Kommission weiterhin am Entscheidungsprozess beziiglich der Aus-
wahl der unter diesem Programm forderfidhigen Organisationen beteiligt sein muss.

Die Aussicht einer in groBem Male dezentralen Umsetzung des Programms auf nationaler,
regionaler und lokaler Ebene unter umfassender Einbeziehung von Organisationen und Ein-
zelpersonen wird ein HochstmaB an Konsequenz, Transparenz und Offentlichkeitswirkung
erfordern, um einen sinnvollen Einsatz der 6ffentlichen Mittel zu gewéhrleisten.

In diesem Prozess der Auswahl von Organisationen und der Zuteilung von Mitteln fiir die von
ihnen vorgeschlagenen Projekte muss seitens der Gemeinschaftsinstitutionen und der zusténdi-
gen Einrichtungen der Teilnehmerlédnder darauf geachtet werden, dass die Mittel aus dem Pro-
gramm "Jugend in Aktion" nicht zur Finanzierung von Verbidnden und Organisationen dienen,
die (durch ihr Handeln oder ihre Untétigkeit) intolerantes, gewaltverherrlichendes, rassistisches
oder fremdenfeindliches Gedankengut akzeptieren oder propagieren. Aus diesem Grund miissen
die Stellen, die fiir die Auswahl und Genehmigung von Projekten auf Ebene der Gemeinschaft
wie auch der Mitgliedstaaten zustdndig sind, die Vorgeschichte solcher Organisationen beriick-
sichtigen, um sie namentlich von jedem Auswahlprozess auszuschliefSen.

Zudem muss in diesem Auswahlprozess gewihrleistet sein, dass bei der Auswahl forderfahi-
ger Organisationen nur diejenigen beriicksichtigt werden, die eine gewisse Représentativitét
und Mitgliederstarke aufweisen. @

Der Ausschuss stimmt der Feststellung der Kommission zu, dass der zusétzliche Nutzen des
Vorschlags aus seinem Wesen selbst resultiert, d.h. aus der Férderung der Zusammenarbeit
zwischen Staaten, um jungen Menschen eine transnationale Mobilitdt zu ermdglichen. Die
Staaten selbst konnten dies alleine nicht erreichen. Es ist deshalb dringend erforderlich, dass
alle Teilnehmerlédnder den Bestimmungen von Artikel 6 Absatz 5 des Vorschlags Beachtung
schenken und alles in ihrer Macht Stehende tun, um die noch bestehenden Mobilitdtshemm-
nisse zu beseitigen.

10

ABIL C 116 vom 20.4.2001.
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Zudem muss in diesem Auswahlprozess gewährleistet sein, dass bei der Auswahl förderfähiger
Organisationen nur diejenigen berücksichtigt werden, die eine gewisse Repräsentativität
und Mitgliederstärke aufweisen.
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Zu diesem Aspekt hat sich der Ausschuss wiederholt in Stellungnahmen geéduBert, die sowohl
andere Phasen dieses Programms als auch mobilititsbezogene Probleme zum Gegenstand
hatten' .

In diesen Stellungnahmen hat der Ausschuss unmissverstindlich auf die Notwendigkeit hin-
gewiesen, alle MaBBnahmen voranzutreiben, die (vor allem jungen) Biirgern die Teilnahme an
dem Programm ermdéglichen. Dabei darf ihnen nicht durch biirokratische Hiirden der Zugang
zum Programm entscheidend erschwert werden - Hiirden, die im Ubrigen von den Mitglied-
staaten lédngst hétten beseitigt werden miissen.

Die Ausweitung der Altersgrenzen fiir die Teilnehmer - d.h. eine auf 13 Jahre herabgesetzte
Untergrenze und eine auf 30 Jahre heraufgesetzte Obergrenze - ist eine wichtige Verbesse-
rung, die fritheren Empfehlungen des Ausschusses entspricht. Sie bedeutet eine Offnung des
Programms fiir eine grole Bevolkerungsgruppe mit 75 Millionen potenziellen Teilnehmern.
Vor diesem Hintergrund hilt der Ausschuss eine Studie fiir notwendig, die eine genauere
Charakterisierung dieser Altersgruppe (in ihrer Heterogenitdt und zugleich nie zuvor da
gewesenen Einheit) ermoglichen und eine bessere Grundlage fiir das Programm in der Euro-
pdischen Union schaffen wiirde - insbesondere wenn sich die EU den auf eine Anderung des
Generationenvertrags abzielenden Empfehlungen der Hochrangigen Gruppe fiir die Zukunft
der Sozialpolitik anschlieBen mochte.

Der Ausschuss wiederholt jedoch seine Empfehlung, das Alter fiir die Teilnahme an Aus-
tauschmafBinahmen auf 11 Jahre zu senken: Auch wenn die Angehdrigen dieser Altersgruppe
noch nicht als Jugendliche bezeichnet werden konnen, besteht kein Zweifel, dass in jungen
Jahren erworbene und vermittelte Werte auf besondere Weise verinnerlicht werden. Ihre
Teilnahme sollte daher immer im Rahmen eines entsprechend organisierten Programms
erfolgen - und niemals auf individueller Basis.

Artikel 15 des Beschlussvorschlags sieht die Verpflichtung zur Zwischen- und Ex-post-
Bewertung des Programms vor. Hinsichtlich der Zwischenbewertung ist der Ausschuss der
Auffassung, dass einer der zu bewertenden Aspekte die Auswirkungen des Programms in den
einzelnen Teilnehmerldndern sein sollte. Nach der Feststellung dieser Auswirkungen sollte
das Augenmerk besonders auf die Verstarkung der Information iiber das Programm in den
Landern gerichtet werden, in denen die Teilnahme an den "Jugend in Aktion"-Mallnahmen
gering ist. Auf diese Weise sollte versucht werden, die Férdermittel ausgewogener zu vertei-
len, damit sie nicht in erster Linie strukturstarken Gebieten, die {iber umfangreiche Erfahrun-
gen mit der Entwicklung solcher Aktionen verfligen, zugute kommen, sondern dazu beitra

ABIL. C 133 vom 28.4.1997: Stellungnahme zum "Griinbuch iiber 'Allgemeine und berufliche Bildung - Forschung: Hindernisse

"m.

fiir die grenziiberschreitende Mobilitét™,;

ABI. C 149 vom 21.6.2002: Stellungnahme zum "Vorschlag fiir eine Richtlinie des Europdischen Parlaments und des Rates tiber
das Recht der Unionsbiirger und ihrer Familienangehdrigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und
aufzuhalten".
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Der Ausschuss wiederholt jedoch seine Empfehlung, das Alter für die Teilnahme an Austauschmaßnahmen
auf 11 Jahre zu senken:
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gen, diese Erfahrungen an Regionen mit geringerer Beteiligung an den Programmaktionen
weiterzuleiten.

Wie in dieser Stellungnahme bereits herausgestellt wurde, werden mit "Jugend in Aktion" die
Aktionen vorhergehender jugendpolitischer Programme fortgesetzt. Deshalb muss daran
erinnert werden, dass die Sozialpartner an der Vorbereitung und der nachtriglichen Bewer-
tung bestimmter Programmaktionen (vor allem auf Freiwilligkeit beruhender Aktionen) sowie
die Jugendorganisationen an deren Durchfilhrung beteiligt werden miissen. Ziel ist dabei,
Verzerrungen auf dem Beschéftigungsmarkt zu vermeiden und auch zu verhindern, dass die
freiwillige Arbeit als Ersatz fiir bezahlte Arbeit missbraucht wird (dies gilt insbesondere auch
fiir qualifizierte Tatigkeiten).

Dariiber hinaus unterstreicht der Ausschuss die Notwendigkeit einer verstirkten Zusammen-
arbeit zwischen den Sozialpartnern und den im Jugendbereich titigen Verbénden, was MalB-
nahmen zur Unterstlitzung von Jugendinitiativen im Rahmen der Aktion "Jugend fiir Europa"
betrifft. Die im Ausschuss vertretenen Organisationen konnen einen wichtigen Beitrag zur
Forderung der Initiative, des Unternehmergeists und der Kreativitit junger Européer leisten.

Der Ausschuss begriifit die Mallnahmen zur Unterstiitzung der Arbeit von Jugendverbinden
als Instrument zur Stirkung der Beteiligung von Jugendlichen an der Zivilgesellschaft. Er ist
deshalb der Ansicht, dass die Forderung dieser Verbdnde an Orten und unter jungen Men-
schen, die in den existierenden Organisationen nicht hinreichend beriicksichtigt werden,
besondere Aufmerksamkeit verdient.

Betreffend die Mittelausstattung gemall dem Finanzbogen im Anhang zu dem Vorschlag ist der
Ausschuss nicht einverstanden mit der Reduzierung der Mittel fiir Organisationen, die auf
europiischer Ebene im Bereich der Jugend tiitig sind. Er ist der Uberzeugung, dass mit Blick auf
die Ziele des neuen Programms die fiir diese Maflnahme veranschlagten Mittel anteilméaBig nicht
unter das im Programm "Jugend" weiter vorgesehene Niveau abgesenkt werden diirfen.

Der Ausschuss begriifit die neue von den Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Deutsch-
lands, Spaniens und Schwedens eingeleitete Initiative zur Verwirklichung eines "Europaii-
schen Pakts fiir die Jugend" im Rahmen der in der Lissabon-Strategie festgelegten Ziele zur
Entwicklung neuer Formen der Einbeziehung junger Menschen in die politischen Entschei-
dungsprozesse.

Der Ausschuss ist der Auffassung, dass dieser Pakt als ein Mittel betrachtet werden sollte, mit
dem Fortschritte auf Gebieten wie der Beschiftigung, der sozialen Eingliederung und der
Bildung, aber auch in der Jugendpolitik der Europdischen Union, beim Programm "Jugend in
Aktion" und in anderen neuen Bereichen der neuen Agenda fiir eine europdische Jugendpoli-
tik erzielt werden kdnnen.

Briissel, den 10. Mirz 2005
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Sozialpartner an der Vorbereitung und der nachträglichen Bewertung
bestimmter Programmaktionen (vor allem auf Freiwilligkeit beruhender Aktionen) sowie
die Jugendorganisationen an deren Durchführung beteiligt werden müssen. Ziel ist dabei,
Verzerrungen auf dem Beschäftigungsmarkt zu vermeiden und auch zu verhindern, dass die
freiwillige Arbeit als Ersatz für bezahlte Arbeit missbraucht wird

peil
Darüber hinaus unterstreicht der Ausschuss die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit
zwischen den Sozialpartnern und den im Jugendbereich tätigen Verbänden, was Maßnahmen
zur Unterstützung von Jugendinitiativen im Rahmen der Aktion "Jugend für Europa"
betrifft. Die im Ausschuss vertretenen Organisationen können einen wichtigen Beitrag zur
Förderung der Initiative, des Unternehmergeists und der Kreativität junger Europäer leisten.


Die Présidentin
des Europaischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses

Anne-Marie SIGMUND
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Der Generalsekretar
des Europédischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses

Patrick VENTURINI
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ANHANG
zur Stellungnahme des Européischen Wirtschafts- und Sozialausschusses

Folgender Anderungsantrag, auf den mindestens ein Viertel der abgegebenen Stimmen als Ja-Stim-
men entfielen, wurde im Verlauf der Beratungen abgelehnt:

Neue Ziffer 3.14 einfiigen:

"Die Kommission sollte gewdhrleisten, dass die Arbeit der Nationalen Agenturen fiir die Ver-
waltung des Programms ‘Jugend' so koordiniert wird, dass die dezentrale Durchfiihrung des
Programms in den Mitgliedstaaten nicht zu neuen Beschrinkungen des Zugangs zum Pro-
gramm fiihrt.

Die Arbeit und Verfahren der Nationalen Agenturen sollten durch eine im Zuge der Durch-
fiihrung des Programms ‘Jugend in Aktion' eingesetzte und mit Beamten der Europdischen
Kommission sowie Vertretern der in Frage kommenden Sozialpartner besetzten Kommission

tiberwacht und bewertet werden."”
Begriindung

Der Kommissionsvorschlag fiir das Programm "Jugend in Aktion" sieht eine im Vergleich zum
gegenwartigen Programm "Jugend" in viel hoherem Mafle dezentrale Durchfiihrung vor. Die Natio-
nalen Agenturen des Programms spielen dabei die Hauptrolle: sie treffen die wichtigen Entscheidun-
gen, sie setzen die einzelstaatlichen Priorititen und entscheiden iiber eine Vielzahl von Details bei der
Programmdurchfithrung. Dezentralisierung ist wegen der einzelstaatlichen Schwerpunktbildung fiir
viele europdische Jugendorganisationen und -netze ein grofles Problem. Aufgrund unterschiedlicher
Priorititen nationaler Agenturen und unterschiedlicher Konzeptionen von Partnerschaft konnen
europdische Jugendverbiande und ihre Vertretungen in den verschiedenen Landern nicht so zusam-

menarbeiten, wie sie es wiinschen.

Abstimmungsergebnis

Ja-Stimmen: 51
Nein-Stimmen: 72
Stimmenthaltungen: 30
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